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Herrn
Oberbürgermeister Marcel Philipp
Rathaus/Markt – Fax 432-8008
52058 Aachen

Aachen, 2. November 2017

Ratsantrag: Information über die Möglichkeiten der Rehabilitierung nach dem StrReha-
HomG

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Rat möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, über die Leitstelle »Älter werden in Aachen« und in
Zusammenarbeit mit Senioreneinrichtungen, über die Möglichkeiten der Rehabilitie-
rung und Entschädigung von Opfern der Verurteilung nach §§ 175, 175a StGB, § 151
StGB-DDR zu informieren.

Begründung

Nach dem Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einver-
nehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen (kurz StrRehaHomG) haben nach
den o. G. Paragraphen verurteilte Männer seit dem 22. Juli 2017 Anspruch auf eine Tilgung aus
dem Bundeszentralregister und eine Entschädigung. Diese müssen sie oder nahe Angehörige
beantragen.

Da Opfer der o. g. Verurteilungen nicht automatisch über diese Möglichkeiten informiert werden,
halten wir eine Information (beispielsweise durch Flyer des Bundesamtes für Justiz) über die für
die Stadt nutzbaren Wege für sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen

Leo Deumens Lasse Klopstein

Anlage
Flyer »Rehabilitierung nach dem StrRehaHomG« des Bundesamtes für Justiz
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